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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Produktname : Phenoset Microspheres BJO-0930 

Produktcode : 147858 

Andere Bezeichnungen : Chemische Familie: Phenol-Aldehyde 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Funktionsfüller für Verbundwerkstoffe 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

EUH Sätze : EUH208 - Enthält Formaldehyde. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

Zusätzliche Sätze : Nur für gewerbliche Anwender. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Staub kann zu Reizungen führen, die durch übermäßiges Blinken und Tränenbildung 

verursacht werden. Das Material kann eine Spurenmenge (<0,1%) an freiem Formaldehyd 

enthalten. Bei ausreichender Belüftung sollte aufgrund der sehr geringen 

Formaldehydkonzentration ein minimales Risiko bestehen. 

 

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Lieferant 

   
 

 
 Website: www.swiss-composite.ch

E-mail: info@swiss-composite.ch
Switzerland
3312 Fraubrunnen
Aefligenstrasse 3
Suter Kunststoffe AG

: 

 

 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)

Im Notfall: Tel. 145

Tox Info Suisse
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Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, 

oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, 

dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in  einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Anmerkungen : Chemische Identität: Phenolformaldehydpolymer, gehärtet (duroplastisch) 

 

Name Produktidentifikator Konz. % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Phenolische Mikrokugel - > 96 Nicht eingestuft 

Formaldehyde 

(Anmerkung B)(Anmerkung D) 

CAS-Nr.: 50-00-0 

EG-Nr.: 200-001-8 

EG Index-Nr.: 605-001-00-5 

REACH-Nr.: 01-2119488953-

20-XXXX 

< 0.1 Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=100 

mg/kg Körpergewicht) 

Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=300 

mg/kg Körpergewicht) 

Acute Tox. 3 (Inhalativ), H331 (ATE=0.5 

mg/l/4h) 

Skin Corr. 1B, H314 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Sens. 1, H317 

Muta. 2, H341 

Carc. 1B, H350 

Phenol CAS-Nr.: 108-95-2 

EG-Nr.: 203-632-7 

EG Index-Nr.: 604-001-00-2 

REACH-Nr.: 01-2119471329-

32-XXXX 

< 0.001 Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=100 

mg/kg Körpergewicht) 

Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=300 

mg/kg Körpergewicht) 

Acute Tox. 3 (Inhalativ), H331 (ATE=0.5 

mg/l/4h) 

Skin Corr. 1B, H314 

Muta. 2, H341 

STOT RE 2, H373 

Aquatic Chronic 2, H411 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (Konz. %) 

Formaldehyde CAS-Nr.: 50-00-0 

EG-Nr.: 200-001-8 

EG Index-Nr.: 605-001-00-5 

REACH-Nr.: 01-2119488953-

20-XXXX 

(0.2 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1, H317 

(5 ≤ C < 25) Skin Irrit. 2, H315 

(5 ≤ C < 25) Eye Irrit. 2, H319 

(5 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3, H335 

(25 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1B, H314 

Phenol CAS-Nr.: 108-95-2 

EG-Nr.: 203-632-7 

EG Index-Nr.: 604-001-00-2 

REACH-Nr.: 01-2119471329-

32-XXXX 

(1 ≤ C < 3) Skin Irrit. 2, H315 

(1 ≤ C < 3) Eye Irrit. 2, H319 

(3 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1B, H314 
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Anmerkungen : Phenolische Mikrokugel - Das Produkt besteht aus Phenol-Formaldehyd (Phenol) -Harz mit 

der CAS-Nr. 9003-35-4. Phenoset-Mikrokugeln sind ein „Artikel“, der die Ausnahme von den 

Registrierungsanforderungen für Stoffe gemäß REACH-Artikel 7 Absatz 1 erfüllt und keine 

CAS-Nummer hat. 

Formaldehyd und Phenol - Material wird bei der Klassifizierung des Produkts nicht als 

gefährlich angesehen, da seine Konzentration unter dem Konzentrationsgrenzwert liegt. 

 

Anmerkung B: Manche Stoffe (Säuren, Basen usw.) werden als wässrige Lösungen in unterschiedlichen Konzentrationen in Verkehr gebracht; 

dies erfordert auch eine unterschiedliche Einstufung und Kennzeichnung, da von den verschiedenen Konzentrationen 

unterschiedliche Gefahren ausgehen können. In Teil 3 haben Einträge mit der Anmerkung B allgemeine Bezeichnungen wie 

„Salpetersäure ... %“. In diesem Fall muss der Lieferant die Konzentration in Prozent auf dem Kennzeichnungsetikett angeben. 

Unter % ist ohne anderslautende Angabe stets der Gewichtsprozentsatz zu verstehen 

Anmerkung D: Bestimmte Stoffe, die spontan polymerisieren oder sich zersetzen können, werden normalerweise in stabilisierter Form in 

Verkehr gebracht. Sie werden in dieser Form in Teil 3 aufgeführt. Allerdings werden solche Stoffe manchmal auch in nicht 

stabilisierter Form in Verkehr gebracht. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett nach dem Namen des 

Stoffes die Bezeichnung „nicht stabilisiert“ anfügen. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Auftreten 

von Atemwegssymptomen: Giftnotruf oder einen Arzt anrufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Sämtliche verunreinigten Kleidungsstücke und Schuhe ausziehen. Mit Seife und viel 

Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei 

Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 

nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen 

Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : KEIN Erbrechen herbeiführen, es sei denn, dies wird von medizinischem Personal verlangt. 

Wasser zu trinken geben, falls der Verunglückte bei vollständigem Bewusstsein ist. Bei 

Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Bei kleinem Feuer: Kohlendioxid (CO2). Trockenlöschpulver. Bei großem Brand: 

alkoholbeständiger Schaum. Schaum. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu 

vermeiden. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Explosionsgefahr : Staubbildung vermeiden; Staub / Luft-Gemische können eine potenzielle 

Staubexplosionsgefahr verursachen. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). Formaldehyd. 

Phenol. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-

unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 

Schutzausrüstung". 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Verschüttete Mengen aufnehmen. 

Reinigungsverfahren : Das Produkt mechanisch aufnehmen. Kehrstaub nicht trocknen. Staub vor dem Fegen mit 

Wasser befeuchten oder Staub aufsaugen. Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten 

Behältern sammeln und unter Beachtung der örtlichen Gesetze entsorgen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

Staubbildung und -ausbreitung vermeiden. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Von 

Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 

fernhalten. Nicht rauchen. 

Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 

die Hände waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : Eine spezielle lokale Belüftung wird in Bereichen empfohlen, in denen Behälter geöffnet und 

ihre Behälter entleert werden, oder in Bereichen, in denen Staubbedingungen auftreten 

können. [Vorsicht] Kann bei Lagerung oder Erwärmung in loser Schüttung über 35 ° C unter 

Bedingungen, die das Eindringen von Luft in den Behälter ermöglichen, spontan schwelen 

Produkt. Lagern Sie das Verpackungsmaterial an einem kühlen, gut belüfteten Ort. 

Nicht unter der Sonne lagern. Nicht in der Verpackung trocknen - spezielle 

Trocknungsanweisungen wie unten verwenden. 

Mikrokugeln werden bei erhöhten Temperaturen oxidiert. Aufgrund der hervorragenden 

Isoliereigenschaften der Mikrokugeln kann die Innentemperatur der Masse so weit 

ansteigen, dass spontane Entzündung und Schwelen auftreten können. Die Temperatur, bei 

der dies auftritt, ist eine Funktion der Geometrie, der zu erwärmenden Materialmenge und 

des verfügbaren Sauerstoffs. Schwelen erscheint als sanftes Leuchten ähnlich wie 

brennende Holzkohle. Trocknungsanweisungen für die Phenoset-Mikrokugeln: Um den 

Feuchtigkeitsgehalt dieses Produkts auf weniger als 4% zu reduzieren, trocknen Sie eine 2-

Zoll-Schicht des Produkts 24 Stunden lang bei einer Maximaltemperatur von 75 ° C. Um 

eine Kontamination des Ofens oder des Produkts zu vermeiden, sollte die 

Metalltrockenschale mit einem Tuch abgedeckt werden, damit die Produktfeuchtigkeit 

verdunsten kann. In fest verschlossenen Behältern lagern. 

Unverträgliche Materialien : Starke Säuren. Starke Basen. Halogene. Acylhalogenide. 

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 13 - Nicht brennbare Feststoffe 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Industrielle Verwendung. Professionelle Verwendung. 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Formaldehyde (50-00-0) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Formaldehyde 

IOEL TWA 0.37 mg/m³ (BOEL) 

0.62 mg/m³ (Limit value for the health care, funeral and embalming sectors until 11 July 

2024) 

IOEL TWA [ppm] 0.3 ppm (BOEL) 

0.5 ppm (Limit value for the health care, funeral and embalming sectors until 11 July 2024) 

IOEL STEL 0.74 mg/m³ (BOEL) 

IOEL STEL [ppm] 0.6 ppm (BOEL) 

Anmerkung Dermal sensitisation 

Rechtlicher Bezug DIRECTIVE (EU) 2019/983 (amending Directive 2004/37/EC) 

EU - Arbeitsplatzgrenzwert (BOEL) 

Lokale Bezeichnung Formaldehyde 

BOEL TWA 0.37 mg/m³ 

0.62 mg/m³ (Limit value for the health care, funeral and embalming sectors until 11 July 

2024) 

BOEL TWA [ppm] 0.5 ppm (Limit value for the health care, funeral and embalming sectors until 11 July 2024) 

0.3 ppm 

BOEL STEL 0.74 mg/m³ 

BOEL STEL [ppm] 0.6 ppm 

Bemerkungen Dermal sensitisation (The substance can cause sensitisation of the skin) 

Rechtlicher Bezug DIRECTIVE (EU) 2019/983 (amending Directive 2004/37/EC) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Formaldehyd 

AGW (OEL TWA) [1] 0.37 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 0.3 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(I) 

Anmerkung AGS - Ausschuss für Gefahrstoffe; Sh - Hautsensibilisierender Stoff; Y - Ein Risiko der 

Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des 

biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden; X - Krebserzeugender Stoff 

der Kat. 1A oder 1B oder krebserzeugende Tätigkeit oder Verfahren nach § 2 Absatz 3 Nr. 

4 der Gefahrstoffverordnung – es ist zusätzlich § 10 GefStoffV zu beachten 

Rechtlicher Bezug TRGS900 
 

Phenol (108-95-2) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

IOEL TWA 8 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 2 ppm 

IOEL STEL 16 mg/m³ 



Phenoset Microspheres BJO-0930 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

 

   

25-01-2024 (Überarbeitungsdatum) EU - de 6/14 
 

Phenol (108-95-2) 

IOEL STEL [ppm] 4 ppm 

Anmerkung Skin 

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU 

EU - Biologischer Grenzwert (BLV) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

BLV 120 mg/g Kreatinin Parameter: phenol - Medium: urine 

Rechtlicher Bezug SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

AGW (OEL TWA) [1] 8 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 2 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(II) 

Anmerkung EU;H;11 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903) 

Lokale Bezeichnung Phenol 

Biologischer Grenzwert 120 mg/g Kreatinin Parameter: Phenol (nach Hydrolyse) - Untersuchungsmaterial: U = 

Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - 

Festlegung/Begründung: 05/2013 SCOEL 

Rechtlicher Bezug TRGS 903 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Formaldehyde (50-00-0) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 0.75 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 240 mg/kg KW/Tag 

Langzeit - lokale Wirkung, dermal 37 µg/cm² 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 9 mg/m³ 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 0.375 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Langfristige - systemische Wirkung, oral 4.1 mg/kg KW/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 3.2 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 102 mg/kg KW/Tag 

Langzeit - lokale Wirkung, dermal 12 µg/cm² 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 0.1 mg/m³ 
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Phenol (108-95-2) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 1.23 mg/kg KW/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 8 mg/m³ 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 16 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Langfristige - systemische Wirkung, oral 0.5 mg/kg KW/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 0.452 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 0.5 mg/kg KW/Tag 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 0.008 mg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 0.001 mg/l 

PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) 0.031 mg/l 

PNEC (Sedimente) 

PNEC Sediment (Süßwasser) 0.091 mg/kg Trockengewicht 

PNEC Sediment (Meerwasser) 0.009 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (Boden) 

PNEC Boden 0.136 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 2.1 mg/l 

8.1.5. Control banding 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Augen-Notduschen und Rettungsduschen sollten in unmittelbarer Nähe einer möglichen 

Exposition verfügbar sein. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Schutzanzug. Handschuhe. 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

   

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Sicherheitsbrille 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe 
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8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen. Zugelassenes Atemschutzgerät für Staub 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Sonstige Angaben: 

Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. Vermeiden Sie das Atmen (Staub, Dampf, Nebel, Gas). . Kontakt mit Haut, Augen und 

Kleidung vermeiden. Staubbildung vermeiden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Verunreinigte Kleidung und Schuhe sofort 

ausziehen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Handhabung unter Beachtung guter Arbeitshygiene und 

Arbeitsschutzpraxis. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Fest 

Farbe : rotbraun. 

Aussehen : Feines Pulver. 

Molekulargewicht : > 10.000, vollständig ausgehärtetes C-Stadium. 

Geruch : Geruchlos. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Schmilzt nicht 

Gefrierpunkt : Nicht anwendbar 

Siedepunkt : Kocht nicht 

Entzündbarkeit : Nicht brennbar. 

Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Flammpunkt : Nicht anwendbar 

Zündtemperatur : 500 °C (ASTM D1929) 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : Nicht verfügbar 

pH Lösung : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 

Löslichkeit : Wasser: Unlöslich 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dichte : 0.1 – 0.8 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar 

Partikelgröße : Nicht verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 
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10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. Eine gefährliche Polymerisation tritt nicht auf. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Säuren. Starke Basen. Halogene. Acylhalogenide. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Kohlenstoffoxide (CO, CO2). Formaldehyd. Phenol. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Phenol (108-95-2) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Phenoset Microspheres BJO-0930  

Viskosität, kinematisch Nicht anwendbar 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese 

endokrinschädlichen Eigenschaften verursacht 

werden können 

: Keine weiteren Informationen verfügbar 

11.2.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige 

Schäden in der Umwelt. 
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Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.4. Mobilität im Boden 

Phenoset Microspheres BJO-0930  

Ökologie - Boden wasserunlöslich. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Wirkungen dieser Stoffe auf die Umwelt aufgrund 

ihrer endokrinschädlichen Eigenschaften zu 

machen 

: Keine weiteren Informationen verfügbar. 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht geregelt 
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Seeschiffstransport 

Nicht geregelt 

 

Lufttransport 

Nicht geregelt 

 

Binnenschiffstransport 

Nicht geregelt 

 

Bahntransport 

Nicht geregelt 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII) 

Referenzcode Anwendbar am Eintragstitel oder Beschreibung 

28. Formaldehyde Stoffe, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als krebserzeugend 

der Kategorie 1A oder 1B eingestuft werden und in Anlage 1 bzw. Anlage 2 aufgeführt 

werden. 

3(b) Formaldehyde Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -

kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: 

Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit 

sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10 

72. Formaldehyde Die in Spalte 1 der Tabelle in Anlage 12 aufgeführten Stoffe 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Seveso-Richtlinie (Katastrophenrisikominderung) 

Seveso Zusätzliche Hinweise : Nicht anwendbar 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 

von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 

Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 
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15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 

Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) : Dieses Produkt unterliegt dem ChemVerbotsV Anhang 1 Eintrag 1. A1) Beschichtete und 

unbeschichtete Holzwerkstoffe (Spanplatten, Tischlerplatten, Furnierplatten, und 

Faserplatten) dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden, wenn die durch den 

Holzwerkstoff verursachte Ausgleichskonzentration des Formaldehyds in der Luft eines 

Prüfraumes 0,1 ml/cbm (ppm) überschreitet. A2) Möbel, die Holzwerkstoffe enthalten, die 

nicht den Anforderungen nach A1 entsprechen, dürfen nicht in den Verkehr gebracht 

werden. A1 gilt jedoch auch als erfüllt, wenn die Möbel die unter A1 genannte 

Ausgleichskonzentration bei einer Ganzkörperprüfung einhalten. A3) Wasch-, Reinigungs- 

und Pflegemittel mit einem Massengehalt von mehr als 0,2 % Formaldehyd dürfen nicht in 

den Verkehr gebracht werden. 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

 SDB-Format Geändert SDB-EU-Format gemäß VERORDNUNG 

2020/878 DER EU-KOMMISSION 

1.1 Andere Bezeichnungen Hinzugefügt  

9.1 Farbe Geändert  

11.2. Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch 

diese endokrinschädlichen Eigenschaften 

verursacht werden können 

Hinzugefügt  

12.6 Wirkungen dieser Stoffe auf die Umwelt 

aufgrund ihrer endokrinschädlichen 

Eigenschaften zu machen 

Hinzugefügt  

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung Geändert  

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

BLV Biologischer Grenzwert 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

EN Europäische Norm 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 



Phenoset Microspheres BJO-0930 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

 

   

25-01-2024 (Überarbeitungsdatum) EU - de 13/14 
 

Abkürzungen und Akronyme: 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

OEL Arbeitsplatzgrenzwert 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

WGK Wassergefährdungsklasse 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 3 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 3 

Acute Tox. 3 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 3 

Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 3 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 

Carc. 1B Karzinogenität, Kategorie 1B 

EUH208 Enthält Formaldehyde. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H301 Giftig bei Verschlucken. 

H311 Giftig bei Hautkontakt. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H331 Giftig bei Einatmen. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. 

H350 Kann Krebs erzeugen. 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Muta. 2 Keimzell-Mutagenität, Kategorie 2 

Skin Corr. 1B Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 


